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und die Flagge der Republik Österreic~' -
Begutachtungsverfahren 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr.Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, 25 
Exemplare eines neuerlich zur Begutachtung versendeten Gesetz­
entwurfes betreffend ein Bundesgesetz über das Wappen, das 
Siegel, die Farben und die Flagge der Republik Österreich 
samt Erläuterungen zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Beilagen 

Wien, am 29. Juni 1983 
Für den Bundesminister: 

Dr. Pachernegg 
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Bundesgesetz vom .~ •••• tiber das Wappen, das Siegel, die 

Farben und die Flagge der Republik Österreich 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das W a p p e n der 
R e pub 1 i k Ö s t e r r e ich 

§ 1. Das Wappen der Republik Österreich (Bundeswappen) 

ist im Art. 8 a Abs. 2 B-VG beschrieben. Die Zeichnung des 

Bundeswappens ist aus der einen Bestandteil dieses Gesetzes 

bildenden Anlage 1 ersichtlich. .1. 

Das Sie gel der 
R e pub 1 i k Ö s t e r r e ich 

§ 2. (1) Das Siegel der Republik Österreich ist rund und 

trägt im oberen Halbkreis um das Bundeswappen die Aufschrift 
"Republik Österreich". 

(2) Je ein Exemplar des Siegelstockes wird vom Bun­
despräsidenten und vom Bundeskanzler verwahrt. 

(3) Hartdruck- oder Farbstampiglien mit dem Bundes­

wappen und der Aufschrift "Republik Österreich" im oberen Halb­

kreis gelten als Siegel im Sinne des Abs. 1. 

rot. 

Die 

die 

Farben 

F lag g e 

und 

der 

R e pub 1 i k Ö s t e r r e ich 

§ 3. (1) Die Farben der Republik Österreich sind rot-weiß-
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(2) Die Flagge der Republik Österreich besteht 
aus drei gleichbreiten waagrechten Streifen, von denen der 
mittlere weiß, der obere und der untere rot sind. 

(3) Die Dienstflagge des Bundes entspricht der 
Flagge der Republik Österreich, weist aber außerdem in ihrer 
Mitte das Bundeswappen auf, das gleichmäßig in die beiden 
roten Streifen hineinreicht. Das Verhältnis der Höhe der 
Dienstflagge des Bundes zu ihrer Länge ist zwei zu drei. 
Die Zeichnung der Dienstflagge des Bundes ist aus der einen 
Bestandteil dieses Gesetzes bildenden Anlage 2 ersichtlich. ./. 

Das R e c h t zum F ü h ren 
des B und e s w a p p e n s 

§ 4. (1) Das Bundeswappen führt im Sinne dieses Bundes­
gesetzes, wer es in Ausübung staatlicher Funktion verNendet. 

(2) Das Recht zum Führen des Bundeswappens steht 
dem Bundespräsidenten, den Präsidenten des Nationalrates, den 
Vorsitzenden des Bundesrates, dem Präsidenten und dem Vize­
präsidenten des Rechnungshofes, den l'iIi tgliedern der Bundesre­
gierung, den Staatssekretären und den Mitgliedern der Volksan­
waltschaft zu. 

(3) Das Bundeswappen dürfen ferner der Landeshaupt­
mann als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung, die Behörden, 
Ämter, Anstalten und Betriebe des Bundes sowie das Bundesheer 
führen; ebenso die Universitäten und Hochschulen einschließlich 
ihrer Institute, die Fakultäten, die Abteilungen und die be­
sonderen Universitätseinrichtungen, soweit sie wenigstens be­
schränkte Rechtspersönlichkeit besitzen, sowie die Ve~valtungen 
der Staatsmonopole. 

7/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 38

www.parlament.gv.at



• 
- 3 -

Das R e c h t zum F Ü h ren 
der S t a m p i g I i e n 

des B und e s 

§ 5. Das Recht zum Führen von Hartdruck- oder Farb­
stampiglien, die dem Siegel der Republik Österreich ent­
sprechen, zusätzlich aber den Berechtigten bezeichnen, steht 
den im § 4 Abs. 2 und 3 genannten Berechtigten sowie den 
dem Landeshauptmann als Organ der mittelbaren Bundesverwal­
tung unterstellten Landesbehörden zu. 

Das R e c h t zum F Ü h ren 
der Die n s t f lag g e 

des B und e s 

§ 6. Das Recht zum Führen der Dienstflagge des Bundes 
steht den im § 4 Abs. 2 und 3 genannten Berechtigten zu. 

D i e V e r w e n d u n g v 0 n A b 
b i I d u n g e n d e s B u n d e s w a p p e 

v 0 n A b b i I d 11 n g e n d e r 
F lag g e d e r R e pub I i k 

Ö s t e r r e i c h s o VI i e d e r 
F I a g g e d e r R e p u b I i k 

Ö s t e r r e i c h 

n s 

§ 7. Die Ve~"endung von Abbildungen des Bundeswappens, 
von Abbildungen der Flagge der Republik Österreich sowie der 
Flagge selbst ist zulässig, soweit sie nicht geeignet ist, 

, 
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eine öffentliche Berechtigung vorzutäuschen oder das An­
sehen der Republik Österreich zu beeinträchtigen. 

S t r a f b e s tim m u n gen 

§ 8. Wer 

begeht, 

1) unbefugt das Bundeswappen führt, 
2) unbefugt das Siegel der Republik Österreich 

oder Hartdruck- oder Farbstampiglien im 
Sinne des § 5 führt, 

3) unbefugt die Dienstflagge des Bundes führt, 
4) Abbildungen des Bundeswappensoder Abbildungen 

der Flagge der Republik Österreich oder die 
Flagge selbst in einer 'Neise verwendet, die 
geeignet ist, eine öffentliche Berechtigung 
vorzutäuschen oder das Ansehen der Republik 
Österreich zu beeinträchtigen, 

sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach 
anderen VerNaltungsvorschriften zu ahnden ist, eine Verwal­
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geld bis zu 20.000,-- S zu bestrafen. 

Schlußbestimmung 

§ 9. Alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes in Geltung stehenden Verwaltungsvorschriften, die ein 
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Recht zur Verleihung und Fihrung des Wappens oder des 
Siegels der Republik Österreich einräumen, werden durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Vollziehungsklausel 

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich des § 8 der Bundesminister für Inneres, im 
übrigen aber die Bundesregierung betraut. 

Inkrafttreten 

§ 11. Dieses Bundesgesetz tritt mit •••••• in Kraft. 
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Vorblatt 

Problem: 

Durch Art. I Z. 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 
1. Juli 1981, BGBl.Nr.350, mit deo das Bundes-Verfassungs­
gesetz in der Fassung von 1929 geändert wird, wurde dem 
B-VG der Art. 8a über die Farben, die Flagge und das Wappen 
der Republik Österreich eingefügt. Art. 8a Abs.3 enthält 
die Regelung, daß nähere Bestimmungen, insbesondere über 
den Schutz der Farben und des Wappens sowie über das Siegel 
der Republik Österreich durch Bundesgesetz zu treffen sind. 
Da durch Art. 11 Abs. 1 des vorzitierten Bundesverfassungs­
gesetzes das Wappengesetz, StGBl.Nr.257/1919, in der Fassung 
StGBl.Nr.484/19 19, und das Wappengesetz, StGBl.Nr.7/1945, 
außer Kraft gesetzt wurden, besteht derzeit keine gesetzli­
che Regelung über die äußere Form des INappens und des Siegels 
der Republik Österreich. 

Ziel 

des vorliegenden Gesetzentwurfes ist daher, nähere Be­
stimmunge~ über· das Wappen, das Siegel und die Flagge der 
Republik Osterreich sowie Schutzbestimmungen hinsichtlich 
des Mißbrauches dieser Staatssymbole zu schaffen. 

Inhalt: 

Der Gesetzentwurf geht von der Auffassung aus, daß das 
Bundeswappen als Sta~tssymbol nur von Staatsorganen, staat­
lichen Behörden und Amtern sowie bestimmten staatlichen Ein­
richtungen geführt wertten soll. Eine Verlei~ung dieser Berech­
tigung an andere natürliche oder juristische Personen ist 
deshalb nicht vorgesehen. Die in anderen derzeit geltenden 
Verwaltungsvorschriften n~rmierten Berechtigungen zum Führen 
des Wappens der Republik Osterreich sollen aber dadurch nicht 
berührt werden. 

Der Gesetzentwurf enthält zunächst Bestimmungen über das 
Wappen, das Siegel, die Farben und die Flagge der Republik 
Österreich. Es folgen Bestimmungen über das Recht zum Führen 
des Bundeswappens, der Stampiglien des Bundes und der Dienst­
flagge des Bundes. Nach den Strafbestimoungen folgen die Schluß­
bestimmung und die Vollziehungsklausel. 

Alternativen: 
Keine 

Kosten: 
Keine 
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E r I ä u t e run gen 

ALLGEMEINER TEIL 

Die nach dem Ersten Weltkrieg neu geschaffene Republik 
Österreich gab sich mit dem Gesetz vom 8. Mai 1919, StGBI. 
Nr. 257, Bestimmungen über das Staatswappen und das Staats­
siegel, mit dem Gesetz über die Staatsform, StGBI.Nr.484/ 
19 19, auch solche über die Flagge der Republik Österreich. 
Das Wappengesetz, StGBI.Nr.257/1919, mit den durch das Gesetz 
über die Staatsform, StGBI.Nr.484/1919, bewirkten Änderungen 
galt gemäß Art. 149 B-VG als Bundesverfassungsgesetz. 

IIIit dem Wappengesetz, StGBI.Nr.7/1945, beschloß die 
Provisorische Staatsregierung nach Wiedererrichtung Öster­
reichs nach dem Zweiten Weltkrieg neue Bestimmungen über 
Wappen, Farben, Siegel und Embleme der Republik Österreich. 

In der Lehre gab es :r.Teinungsverschiedenhei ten über die 
Frage der Auswirkungen des Wiederinkrafttretens des B-VG am 
19. Dezember 1945 auf die zitierten Gesetze. Davon unberührt 
hielt sich aber die Praxis hinsichtlich des Staatswappens 
jedenfalls an die Vorschriften des Wappengesetzes, StGBI.Nr. 

7/1945. 

',"las den Schutz gegen unbefugte Führung öffentlicher 
Wappen und amtlicher Siegel betrifft, ordnete der im BGBl.Nr. 
1/1933 kundgemachte Rechtssatz des VfGH (Slg.Hr.1478/1932) 
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diesen kompetenzmäßig dem Art. 10 Abs. 1 Z. 7 "Aufrecht­
erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherh.eit", 
also der allgemeinen Sicherheitspolizei zu. 

Diese Kompetenzlage erfuhr durch Art. VIII der B-VG­
Novelle 1974, BGBI.Nr.444, insoferne eine Änderung, als 
Haßnahmen gegen die unbefugte Führung der von Ländern und 
Gemeinden geschaffenen öffentlichen Wappen und Siegel Lan­
dessache in Gesetzgebung und Vollziehung und damit dem Be­
reich der allgemeinen Sicherheitspolizei entzogen wurden. 
Daraus war aber auch abzuleiten, daß Maßnahmen zum Schutz 
gegen die unbefugte Führung des Staatswappens nicht mehr als 
Angelegenheit des Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VQ (allgemeine Sicher­
heitspolizei) gelten konnten. 

Die normative KlarsteIlung erfolgte durch Art. I Z. 1 
der B-VG-Novelle 1981, BGBI.Nr.350, indem dem B-VG der Art. 
8a betreffend die Farben, die Flagge und das Wappen der 
Republik Österreich eingefügt wurde. Art. 8a Abs. 3 B-VG 
normiert, daß nähere Bestimmungen, insbesondere über den 
Schutz der Farben und des Wappens sowie über das Siegel der 
Republik Österreich durch Bundesgesetz getroffen werden. 
Diesem Ziel dient der gegenständliche Gesetzentwurf. Er be­
ruht auf folgenden grundsätzlichen Überlegungen: 

1) Die vom Bundesgesetzgeber zu erlassenden näheren 
einfach-gesetzlichen Bestimmungen im Sinne des Art. 8a 
Abs. 3 B-VG sind nicht illehr unter Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VG 
zu subsumieren, sondern dem Kornpetenztatbestand des Art. 
10 Abs. 1 Z. 1 B-VG "Bundesverfassung" zuzuordnen. 

2) Das Wappen der Republik Österreich ist im Art. 8a 
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Abs. 2 B-VG beschrieben. Es bedarf näherer Regelungen 
über die Berechtigung zum Führen des Wappens und zum Schutz 
gegen unbefugtes Führen. 

Der Gesetzentwurf geht von der Auffassung aus, daß 
das Bundeswappen als Staatssymbol nur von Staatsorganen, 
staatlichen Behörden und Ämtern sowie bestimmten staatlichen 
Einrichtungen geführt werden soll. Eine Verleihung dieser 
Berechtigung an andere natürliche oder juristische Personen 
ist deshalb nicht vorgasehen. Die in anderen derzeit gelten­
den Verwaltungsvorschriften normierten Berechtigungen zum 
Führen des Wappens der Republik Österreich sollen aber da­
durch nicht berührt werden. 

3) Die Farben der Republik Österreich und die Flagge 
sind im Art. 8a Abs. 1 B-VG beschrieben. Der Auffassung, daß 
das Bundeswapp~n nur von Staatsorganen, staatlichen Behörden 
und Ämtern sowie von bestimmten staatlichen Einrichtungen ge­
führt werden soll, ist der Gedanke adäquat, diesem Kreis auch 
eine bestimmte Flagge, nämlich die Dienstflagge des Bundes 
(mit Bundeswappen) vorzubehalten. Es ist vorzusorgen, daß 
diese Dienstflagge nicht unbefugt geführt wird. 

Die Verwendung der Flagge der Republik Österreich, wie 
sie im Art. 8a Abs. 1 B-VG beschrieben ist, grundsätzlich 
zu beschränken, wird kein Anlaß gesehen. Ihre Verwendung 
bei verschiedenen Anlässen durch Privatpersonen oder Organi­
sationen (z.B. bei Sportveranstaltungen, bei allgemeinen 
Beflaggungen aus bestimmten Anlässen) ist vielmehr als posi­
tiver Ausdruck eines - ohnehin langsam gewachsenen - National­
bewußtseins und Zusammengehörigkeitsgefühls zu we~ten. Art. 
8a Abs. 3 B-VG spricht auch nicht 2~sdrücklich von einer 
Not~~rdigkeit eines Schutzes de~ Flagge. 
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Wenn hingegen im Art. 8a Abs. 3 B-VG angeordnet 
wird, daß "nähere Bestimmungen, insbesondere über den 
Schutz der Farben" der Republik Österreich durch Bundes­
gesetz zu treffen sind, kann daraus gewiß nicht abgeleitet 
werden, daß die Farbenkombination rot - weiß - rot unter 
verfassungsgesetzlichen Schutz gestellt werden soll. Eine 
solche Annahme wäre realitätsfremd. Ein Monopol des Staates 
auf diese Farbenkombination wäre weder sinnvoll noch durch­
setzbar. Die Festlegung der Staatsfarben im B-VG ist ledig­
lich als Ausdruck einer historisch begründeten symbolischen 
Identifikation zu verstehen. 

4) Gemäß Art. 8a Abs.3 B-VG sind nähere Bestimmungen 
über das Siegel der Republik Österreich zu treffen. Der be­
reits geschichtlichen Tradition entsprechend soll das Staats­
siegel in zwei Originalen vorhanden sein. Das Recht zur Füh­
rung von diesen Originalen entsprechenden Hartdruck- oder 
Farbstampiglien soll dem schon enrähnten staatlichen Kreis 
von Berechtigten zukommen. Die unbefugte Führung von Siegel 
und Stampiglien ist unter Strafsanktion zu stellen. 

5) Zu beantworten ist die Frage, ob die Verwendung 
von Abbildungen des Bundeswappens und der Flagge der Republik 
Österreich auf Gebrauchsgegenständen (z.B. auf Geschenk­
artikeln, Kleidungsstücken) an eine behördliche Bewilligung 
zu binden wäre. Gemäß der oben unter Punkt 3) bereits ver­
tretenen GrundeinsteIlung wird von einer solchen Bewilligungs­
pflicht abgesehen (auch wenn hinsichtlich der Verwendung von 
Landeswappen in sieben Bundesländern eine solche Regelung be­
steht, nur in Wien und Niederösterreich nicht). Eine solche 
Verwendung von Abbildungen des Bundeswappens und der Flagge 
der Republik Österreich soll als durchaus positiver Ausdruck 
der Verbundenheit mit dem Staate grundsätzlich zulä~sig sein, 
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solange sie mit dem Ansehen der Republik in Einklang zu 
bringen ist. 

6) Strafbestimmungen zum Schutz der Staatss;Tmbole 
erscheinen im vorliegenden Gesetzentwurf nur in eingeschränk­
tem Maße notwendig. Es sollen dem liberalen Grundtenor des 
Gesetzentwurfes folgend Regelungen vermieden werden, denen 
der Charakter polizeistaatlicher Reglementierung unterstellt 
werden könnte. Es wird deshalb der strafrechtliche Schutz 
des § 248 StGB gegen qualifizierte Herabwürdigung und Ver­
ächtlichmachung von Staatssymbolen bei öffentlichen Anlässen 
und allgemein zugänglichen Veranstaltungen als ausreichend 
angesehen. Im Gesetzentwurf bedarf es lediglich der Handhabe 
gegen Mißbrauch der Staatssymbole sowie gegen die Verwendung 
der Flagge der Republik Österreich in einer Weise, die deren 
Mißachtung in einer dem Ansehen der Republik abträglichen 
Weise erkennen läßt. 
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BESONDERER TEIL 

Zu § 1: 

Gemäß Art. 11 Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl.Nr.350/1981 sind das Gesetz vom 8. Mai 1919 über das 
Staatswappen und das Staatssiegel der Republik Deutsch­
österreich, StGBl.Nr.257, mit den durch die Art. 2, 5 und 
6 des Gesetzes StGBl.Nr.484/1919 über die Staatsform bewirk­
ten Änderungen, und das Wappengesetz, StGBl.Nr.7/1945, außer 
Kraft getreten. Da aus den jeweils einen Bestandteil der Ge­
setze bildenden Anlagen die Zeichnung des Staatswappens er­
sichtlich war, ist es nun notwendig, die Zeichnung des '!lappens 
der Republik Österreich, das im Art. 8a Abs. 2 B-VG beschrieben 
ist, aus der Anlage dieses Gesetzes ersichtlich zu machen. 

Zu § 2: 

Dem Art. 8a Abs. 3 B-VG entsprechend werden hier nähere 
Bestimmungen über das Siegel der Republik Österreich getroffen. 
Die Bestimmung, daß je ein Exemplar des Siegelstockes vom 
Bundespräsidenten und vom Bundeskanzler vernahrt wird, war 
schon in den bisher geltenden Wappengesetzen enthalten und 
muß nach deren Aufhebung erneuert werden. 

Die Gleichstellung von dem Siegel der Re~ublik entspre­
chenden Hartdruck- oder Farbstampiglien mit dem Siegel selJst 
ist wegen der Bedeutung des Siegels geboten und rechtfertigt 
eine Beschränkung des Kreises der zur Führung Berechtigten. 
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Zu § 3: 

Die Abs. 1 und 2 wiederholen die im Art. 8a Abs. 1 
B-VG enthaltenen Bestimmungen über Farben und Flagge der 
Republik Österreich. 

Abs. 3 bestimmt die Dienstflagge, deren Führung einem 
bestimmten Kreis von Staatsorganen und Einrichtungen vorbe­
halten ist (§ 6). Die nähere Bestimmung der Größenverhält­
nisse dieser Dienstflagge und der Anbringung des Bundeswappens 
dient der Wahrung der Proportionalität der Maße. 

Zu § 4: 

Die Legaldefinition des Begriffes "Führen des Bundes­
wappens" erscheint aus dem Grunde der Rechtsklarheit notwen­
dig. Sie lehnt sich an die Auffassung des VwGH in seinem Er­
kenntnis vom 25. März 1966, Zl. 1368/1965, an. Es ist darunter 
nur eine spezifische Art der Verwendung bzw. des Gebrauches 
des Wappens zu verstehen, nämlich eine solche, die auf eine 
öffentliche Berechtigung hinweist (vgl. auch Holzinger, 
Kompetenzfragen des Wappenschutzes, ÖJZ 6/1977, 8.143). 

Die Hervorhebung der Verwaltungen der 8taatsmonopole 
erfolgt deshalb, weil z.B. das Tabakmonopol und das Salz­
monopol nicht unmittelbar vom Bund verwaltet werden, sondern 
von eigenen Aktiengesellschaften (§ 4 des Tabakmonopolgesetzes 
1968, BGBl.Nr.38; § 6 des 8alzmonopolgesetzes, BGBl.Nr.124/ 
1978). Es sollen aber sämtliche l/!:onopolverwal tungen ohne Unter­
schied, ob sie unmittelbar vom Bund geführt werden oder von 
einer anderen juristischen Person, das Recht zum Führen des 
Bundeswappens besitzen. 

In diesem Zusammenhang wurde überlegt, ob hier auch 
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die Post und die Oesterreichische Nationalbank anzuführen 
wären, insbesondere um ihnen die gesetzliche Grundlage zu 
schaffen, auf Postmarken bzw. auf Banknoten das Bundeswappen 
verwenden zu dürfen. Aus folgenden Gründen wurde aber davon 
Abstand genommen: 

Die Post ist eine Anstalt des Bundes (ohne eigene Rechts­
persönlichkeit); soweit sie behördliche Aufgaben zu erfüllen 
hat, obliegen diese der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung und den dieser unterstellten Post- und 
Telegraphendirektionen. Anstalten und Behörden sind aber 
ohnehin durch § 4 Abs. 3 zur Führung des Bundeswappens be­
rechtigt, es bedarf der besonderen Anführung der Post nicht. 

Die Oesterreichische Nationalbank ist gemäß § 5 Abs. 5 
Nationalbankgesetz 1955, BGBl.Nr. 184 i.d.g.F., zur Führung 
des Wappens der Republik Österreich in ihrem Siegel berech­
tigt, es bedarf also keiner neuen diesbezüglichen Berechtigung. 
Was aber eine gesetzliche Fundierung der Ven/endung des Bundes­
wappens auf Banknoten anlangt, ist das gegenständliche Gesetz 
nicht der Ort dies zu regeln. Eine diesbezügliche Bestimmung 
sollte zweckmäßigerweise im Nationalbankgesetz Aufnahme finden. 

Gleiches gilt hinsichtlich der Postmarken; die Zulässig­
keit einer Verwendung des Bundeswappens auf Postmarken wäre 
zweckmäßigerweise im Postgesetz, BGBl.Nr.58/1957 i.d.g.F., 
vorzusehen. 

Zu § 5: 

Das Führen von Hartdruck- oder Farbstampiglien des Bundes 
(der Begriff "Führen" ist auch hier im Sinne des Erkenntnisses 
des VwGH vom 25. März 1966, Zl. 1368/1965, zu verstehen) 
wird auf den schon im § 4 Abs. 2 und 3 bestimmten Kreis von 
Berechtigten beschränkt.· Bestimmungen, welche Farbe 

7/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 38

www.parlament.gv.at



7/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)24 von 38

www.parlament.gv.at



- 9 -

der Stoff (Wachs, Siegellack), in den das Siegel einge­
druckt wird, und welche Stempelfarben bei Farbstampiglien 
ve~vendet werden dürfen, werden im Sinne des liberalen 
Grundgedankens, der den Gesetzentwurf leitet, für über­
flüssig erachtet. 

Zu § 6: 

Das Führen der Dienstflagge des Bundes (auch dieser Be­
griff lehnt sich an das schon zitierte Erkenntnis des VwGH 
an) soll, weil sie das Bundeswappen enthält, auf den gleichen 
Kreis beschränkt sein, der zur Führung des Bundeswappens be­
rechtigt ist. 

Die aufgetauchte Frage, ob auch das "Parlament" anzu­
führen wäre, ist dahin zu beantworten, daß das maßgebliche 
Organ der Präsident des Nationalrates ist. Die Parlaments­
direktion ist Hilfsorgan; weisungsbefugt, auch zur Beflaggung 
des Parlamentsgebäudes und vor dem Gebäude, ist der Präsident 
des Nationalrates (gegebenenfalls - Bezug habend auf den Bun­
desrat - der Vorsitzende des Bundesrates). 

Zu § 7: 

Das Anbringen von Abbildungen des Bundeswappens und der 
Flagge auf Gegenständen sowie die Ve~vendung der Flagge in 
einer Weise, die nicht geeignet ist, eine öffentliche Berech­
tigung vorzutäuschen oder das Ansehen der Republik Österreich 
zu beeinträchtigen, sollen aus den im Allgemeinen Teil bereits 
dargelegten liberalen Er'Nägungen keiner Beschränkung unter­
rvorfen sei!l. Dies gilt beispielsweise au.ch für die Verwendung 
von Abbildungen des Bundeswappens auf den Sportkleidungen der 
Nationalmannschaften der verschiedenen Sportverbände. Danit 
wird der bisher geübten Praxis Rechnung getragen. 

~~ ~-------------------------------------------
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Zu § 8: 

Das Strafgesetzbuch enthält im § 248 besondere Tat­
bestände der Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole. 

Der unbefugte Gebrauch des Staatswappens, der Staats­
fahne oder eines anderen staatlichen Hoheitszeichens wird 
im speziellen Fall auch durch § 6 des r.Tarkenschutzgesetzes 
1970, BGBl.Nr.260 i.d.g.F., unter Strafsanktion gestellt. 
Ein ähnlicher Schutz scheint auch vom § 31 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb, BGBl.Nr.531/1923 i.d.g.F., mitein­
geschlossen. 

Eine Ergänzung soll nun dadurch geschaffen werden, daß 
das unbefugte Führen des Bundeswappens, des Siegels der 
Republik Österreich sowie von diesem entsprechenden Hart­
druck- oder Farbstampiglien, ferner die Verwendung der Farben 
und der Flagge der Republik Österreich und das Anbringen von 
Abbildungen des Bundeswappens oder der Flagge der Republik 
auf Gegenständen in einer eine öffentliche Berechtigung vor­
täuschenden oder dem Ansehen der Republik abträglichen Weise 
unter Verwaltungsstrafsanktion gestellt werden. Eine Anwendung 
dieser Vervlaltungsstrafbestimmungen soll jedoch nicht statt­
finden, wenn die Tat unter das Strafgesetzbuch fällt oder 
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. nach der Gewer­
beordnung, nach dem Markenschutzgesetz, nach dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb) zu ahnden ist.' 

Zu § 9: 

Hier wird normiert, daß alle Vernaltungsvorschriften, die 
ein Recht zur Verleihung und Führung des Wappens und des Sie­
gels der Republik Österreich einräumen, durch dieses Bundes-
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gesetz nicht berührt werden. Der Anhang enthält eine Liste 
der in Betracht komnenden Verwaltungsvorschriften. 

Zu § 10: 

Dieser Paragraph enthält die Vollziehungsklausel. 

Zu § 11: 

Hier wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundes­

gesetzes normiert. 
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A n h a n g 

I. Geltende VerNaltungsvorschriften, in welchen ein Recht 
zum Führen des Wappens der Republik Österreich (Bundes­
wappen, Staatswappen) normiert ist: 

1. §§ 22 Abs. 2 und 35 Abs. 2 der Rechtsanwaltsordnung, 
RGBl.Nr.96/1868, i.d.g.F., 

2. §§ 13, 128 Abs. 4 und 140 Abs. 2 der Notariatsordnung, 
RGBl.Nr.75/1871, i.d.g.F., 

3. §§ 2 und 18 des Handelskammergesetzes, BGBl.Nr.182/ 

1 946 , i. d • g • F • , 
4. § 1 des Apothekerkammergesetzes, BGBl.Nr.152/1947, 

i.d.g.F., 
5. § 1 des Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetzes, BGBl.Nr. 

20/1948,i.d.g.F., 
6. § 18 des Dentistengesetzes, BGBl.Nr.90/1949, i.d.g.F., 
7. § 20 Abs. 3 des Ärztegesetzes, BGBl.Nr.92/1949, i.d.g.F., 
8. § 1 des Tierärztekammergesetzes, BGBl.Nr.156/1949, i.d.g.F., 
9. § 1 des Arbeiterkammergesetzes, BGBl.Nr.105/1954, i.d.g.F., 

10. § 5 Abs. 5 des Nationalbankgesetzes, BGBl.Nr.184/1955, 

i.d.g.F., 
11. § 32 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 

BGBl.Nr.189/1955, i.d.g.F., 
12. § 25 des Ziviltechnikergesetzes, BGBl.Nr.146/1957, i.d.g.F., 
13. § 1 des Gehaltskassengesetzes 1959 (Bundesgesetz über die 

Pharmazeutische Gehaltskasse für österreich), BGBl.Nr.254, 

i.d.g.F., 
14. Art. 21 Abs. 9 des Vertrages zwischen der Republik Öster­

reich und der Ungarischen VOlksrepublik zur Sichtbarer­
haltung der geoeinsamen Staatsgrenze und Regelung der 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen samt Anlagen, 

BGBl.Nr.72/1965, 
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15. Art. 32 des Vertrages zwischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
über die gemeinsame Staatsgrenze, BGBI.Nr.299/1966, 

16. § 30 des Patentamvaltsgesetzes, BGBI.Nr.214/1967, 
17. § 53f des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI.Nr.267, i.d.g.F., 
18. § 2 Abs. 2 des Forschungsförderungsgesetzes 1982, 

BGBI.Nr.434, 
19. §§ 3 Abs. 2 und 23 Abs. 2 des Marktordnungsgesetzes 1967, 

BGBI.Nr.36/1968, i.d.g.F., 
20. § 1 des Ingenieurkammergesetzes, BGBI.Nr.71/1969, i.d.g.F., 
21. § 1 Abs. 2 des Weinwirtschaftsgesetzes, BGBI.Nr.296/1969, 
22. § 68 der Gewerbeordnung 1973, BGBI.Nr.50/1974, i.d.g.F., 
23. Art. 41 Abs. 3 des Vertrages der Republik Österreich und 

der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik über die 
gemeinsame Staatsgrenze, BGBI.Nr.344/1975, 

24. § 15 Abs. 1 des Bauernsozialversicherungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 559/1978, i.d.g.F., 

25. § 3 des Seeschiffahrtsgesetzes, BGBI.Nr.174/1981. 

II. Geltende Verwaltungsvorschriften, in welchen auch der 
Schutz von Wappen, Fahnen und anderen Staatssymbolen 
normiert ist: 

1. § 248 des Strafgesetzbuches, BG:3I.Nr.60/1974, 
2. § 31 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbe­

werb, BGBI.Nr.531/1923, i.d.g.F., 
3. §§ 4, 5 und 6 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. 

Nr. 260, i.d.g.F. 
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